
gen Anerkennung und der am 13. September 1993 in Wa
sbington erfolgten Unterzeichnung der GrundsatzerkIlIg 
Ober Regelungen betreffend eine vorlllufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates JsraeI und die PaIlIstinensische 
Befreiungsorganisation" sowie von den darauffolgenden 
Entwicklungen vor Ort, 

in Bekrllftigung des Rechts aller Staaten der Region. in 
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter 
Grenzen zu leben, 

1. bekrllftigt das Recht des pallIstinensiscben Volkes auf 
Selbstbestimmung; 

2. bringt dJe Hojfnung zumAusdruck, daß das pailistinen
sische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedensprozess Dein 
Recht auf Selbstbestimmung bald ausiIben kann; 

3. fordert alle Staaten, SonderOIganisatonen und 
Organisationen des Systerna der Vereinten Nationen 1IIJCh
drilcklich tuif, das paIlIstinensiache Volk in Deinem Streben 
nach Selbstbestimmung auch weiterhin ZU unteratl1tzen. 

94. Plenarsitzung 
23. Det.ember 1994 

49/150. Der EInsatz von SIIldnem als MIttel zur Verfelzung 
c!er Meusehenreehte und zur Behblllenmg der 
AusiIbuDg des SeIl_lIeS!!"''''''''!!'\! eclds der VUlker 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihte Resolution 48/92 vom 20. Dezember 
1993. 

in Bekrllftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundslltze betteffend die strikIe 
Einhaltung der Grundslltze der souveränen Gleichheit, der 
politischen Unabhlingigkeit und der territorialen Unveraehrt
heit der Staaten und der Selbstbestimmung der Völker. 

mit der 1IIJChdrlJcklichen Alffforderung zur strengen 
Achtung des Grundsatzes der Nichtanwendung und N"IChtan
drohung von Gewalt in den internationalen Beziehungen, wie 
er in der Erklärung Ober völkerrechtliche Grundslltze fIIr 
freundsehaftliche Beziehungen und zUSßmmenarbeit zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen'" weiter ausgef1lhrt wird, 

in der Erkenntnis. daß Söldner fIIr Aktivitäten eingesetzt 
werden, die gegen diese Grundsätze verstoßen, 

besorgt über die Bedrohung, die die Tätigkeit von Söldnern 
fIIr alle Staaten, insbesondere fIIr die afrikanischen Staaten und 
andere EntwicklungslUnder, darstellt, 

hlJchst beunruhigt darOber, daß Söldner nach wie vor 
internationalen kriminellen Aktivitäten nachgehen und dabei 
mit DrogllnhUndlern gemeinsame Sache machen, 

unter Hinweis auf alle ihte einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die die An-

" Al4&'486-SI265IiO, Anhang; _ OJfIdalRlcords ofthe SecutIty CotuJ· 
cIl, Fony.e/ghlh Year. SuppIsnumt Jor JuIy. August mrd !Ißptmnber 1993. 
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werbung, die FinanzIerung, die AnsbiIdung, die Zusammenzi.,.. 
hung, die Durcbreise und den Einsatz von Söldnern zufassen 
oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines Mitgliedstaatg 
der Vereinten Nationen, insbesondere eines Entwicklungs
landes, zu stiIrzen oder gegen nationale Befreiungsbewegun
gen zu klImpfen, sowie unter Hinweis auf die einschlägigen 
Resolutionen des SicherheilStids, des Wirtschafts.. und Sozial
rats und der Organisation der afrikanischen Einheit, 

tief besorgt Ober die Verluste an Menschenleben, die 
beträchtlichen Sachscbllden und die kurz- und langfristigen 
negativen Auswirkungen auf die VolkswirtBchaften der 
bettoffenen LIInder infolge von Söldnerangriffen, 

aberumgt von der Notwendigkeit, die internationaIe 
Zusamm'lllllfbeit zwischen den Staaten zur Verlriltung, 
Verfolgung und Bestrafung von Söldneraktivitäten Auszubauen 
und aufrechtzuerhalten, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderbericht
exslattets der Menschenrechtsfrommission fIIr den Einsatz von 
Söldnern37 und insbesondere von der darin geliu8erten Be
sorgnis, daß mit dem Söldnextum verbundene Aktivitäten trotz 
der Resolution 48/92 weiter andauern; 

2. erldlJrt erneut, daß der Einsatz von Söldnern sowie 
ihte Anwerbung, Fmanzierung und Ausbildung allen Staaten 
ernste Sorge bexeiten und die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Ziele und GrundaUtze verletzen; 

3. fordert alle Staaten 1IIJChdrIJcklich tuif, die erforderli
chen Schritte einzoleiten und gegenüber der Bedrohung dorch 
SöldneraktivitUten höchste Wachsamkeit an den Thg zu legen 
und durch Gesetzgebungsma sicherzustellen, daß ihr 
Hoheitsgebiet und andere unter ihrer Kontrolle befindliche 
Gebiete sowie ihte Staatsangehörigen nicht fIIr die Anwer
bung, die Zusammenziehung, die Fmanzierung, die Aus
bildung und die Durchreise von Söldnern oder fIIr die Planung 
von Tätigkeiten verwender werden. die auf die Destabifisie.. 
rung oder den Sturz der Regierung eines Staates, die Be
drohung der territorialen Unversehrtheit souveräner Staaten 
oder auf die Beklimpfung nationaler Befreiungsbewegungen 
gerichtet sind, die gegen Koloninlherrschaft und fremde 
Interveation oder Besetzung kIIm;pfen; 

4. fordert alle Staaten tuif, soweit nicht bereits gesche
hen, die baldige Unterzeicbnung oder Ratifikation der Interna
tionalen Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz. die 
Finanzierung und die Ausluldung von Söldnern'" zu erwllgen; 

S. richtet dJe dringende Alffforderung an alle Staaten, mit 
dem Sonderberichter bei der ErfiIIlung seines Auftrages 
Z'tsammenzuarbeiten; 

6. ersucht das Sekretatia1s-Zentrum fIIr Menschenrechte 
erneut. sich vorrangig stärker um die Bekanntmachung der 
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten zu bemO
hen, denjenigen Staaten, die unter den Auswirkungen solcher 
Aktivitlilen leiden, beratende Dienste zu leiaten und im 
Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Veranstaltung von 
Arbeitstteffen zu erwIIgen, mit dem Ziel, die politischen und 
rechtlichen Aspekte der in dem Bericht des Sonderbericht-

'" A/49f362. ADbang. 
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mslatteIs enthaltenen Empfehlongen zn analysieren ond zn 
prIlfen; 

7. ersucht den SonderberichtetSlatteI, der Genera1ver
samm1ung auf Ihrer fDnfzigsten 'lhgung einen Bericht mit 
konkreten Empfehlongen zn den im Znsammenhang mit dem 
Einsatz von Söldnern festgestellten neuen E1mnenten vor
zulegen. 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

49n51. Wichtigkeit der UDiversalen VerwlrkllehUDg des 
SelbstbesU"'''''",W'",ehts der VIIIker und der 
rasehen Gewllhnmg der Unabhllnglgkelt an lmIo
DIale LInder und VIIIker fiIr eile tatsIIchllehe 
GewiIhrleIstung und EInhaltung der Mensehen
reebte 

Die Generalvenammlung, 

In Bekrllftlgung ihmr tJberzeugung von der Wrohtigkejt der 
Verwirklichung der in Ihrer Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen ErkIlirung über die Gewäh
rung der UnahhJingigkeit an koloniale Under und Völker, 

In BekrlIftlgung der Verpt1ichnmg der Mitgliedstaaten sieh 
an die Grondslltze der Charta der Vereinten Nationen und die 
Resolutionen der Vereinten Nationen über die Ansf1bong des 
Selbstbestimmungsrechts durch die unter Kolonial- und 
Fremdherrscbnft stehemlen Völker zn halten, 

unter Hinweis auf die Erklärung und das AktiOIJBptogtwnm 
von Wten, die am 2S.luni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

In Bekriiftigung der nationalen Einheit ond territorialen 
Unverselntheit der Komoren, 

1. forrlert alle Staaten mif, alle einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen über die AusIlbung des Rechts auf 
Selbstbestimmung ond Unabhängigkeit durcb die unter 
Kolonial- und Fremdherrscbnft stehenden Völker vollinhaltlich 
und gewissenbnft durchzufilbren; 

2. bekrliftigt die WICbtigkeit der universalen Ver
wirkllchong des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 
nationale SouveriInität ond territoriale Unverselntheit sowie 
der raschen Gewäbrong der Unabhängigkeit an koloniale 
Under und Völker als Vonn1l!setPmg fIIr die oneingeschrilnkte 
Wahrnehmung aller Menschenrechte; 

3. fordert diejenigen Regiernngen, die das Recht e11er 
noch unter Kolonialherrschaft, fremder Untmjochong und 
ausländischer Besetzung stehenden Völker auf Selbstbestim
mong ond Unabhängigkeit nicht anerkennen, mif, dieses Recbt 
nunmehr anzuerkennen; 

4. ll1Itt!mIJtztden Genera1sekretlIvolllllld ganz in seinen 
Bemilhongen, den Plan zur Regelong der Westsabarafrage 
durch die Abhaltong eines SelbstbestimmIlJlgsn,t'eiendnms des 
Volkes von Westsahara in Zusammenarbeit mit der Organisa. 
tion der afrilcaoischen Einheit und im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats umzusetzen; 

5. nimmt Kenntnis von den Kontakten, welche die 
Regierung der Komoren und die Regierung Frankreichs in dem 
Bemühen nm eine gerechte Lösung des Problmns der In-

tegra!ion der Komoreninsel Mayotte in die Komoren im 
Einklang mit den Resolutionen der Organisation der afrika
nischen Einheit und der Vereinten Nationen zn dieser Frage 
aufgenommen haben; 

6. verurteilt t/QChdrllcldich die fortgesetzte Verletzung 
der Menschenrechte der noch unter Kolooialhemcbnft und 
fremdem loch lebenden Völker; 

7. fontert eine erhebliche Steigerong e11er Formen von 
~ welche mc: S~ die ~e der Vo:;reinten N~cnu:n
die SondetOIga"b'ationen und die mcht8laatlichen 0Iga0iaati0-
nen den Opfern von RassismUl! und Rasaendiskrimin 
gewähren; 

8. verlllngt die sofortige und bedingonga1oae Freilassong 
e11er Pexsonen, die aufgnmd ihres Kampfes nm Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit in Haft oder Strafgefangenscbnft 
geha1ten werden und die keine Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit begangen haben, verlnngt die volle Achtong Ihrer 
grundlegenden Individualrechte und die Einhaltnng von 
Artikel 5 der Allgemeinen Erklllnmg der MenschenrechtelI, 
wonach niemand der Folter oder grallSmOer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Bebandlong unterwmfen werden darf; 

9. dankt fIIr die materielle und sonstige Hilfe, we1che die 
unter Kolonialherrscbnft atehemlen Völker von Regierungen, 
Orgaoiaationen des Systems der Vereinten Nationen und 
nnderen zwischenstaattichen Organisationen auch weiterhin 
erhalten, ond fordert eine erhebliche Erhöhung dieser Hilfe; 

10. fontert alle Staaten sowie die Sonderorganiaatonen 
ond anderen zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen t/QChdrllcklich mif, alles zn tun, nm die 
vol1stllndige Verwirklichong der Erklllnmg über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und Völker 
sicheJ:znatelle, und ihre Bemilhongen zur Untetstillzung der 
unter Kolonial- ond Fremdherrscbnft atehemlen Völker in 
ihrem gerechten Kampf nm Selbstbestimmung und Un
abbJlngiglcel.t zn verstärken; 

11. beschlJeßt, diese Frage auf Ihrer fflnb:igaIen 'IlIgong 
unter dem Punkt "Selbstbestimmongsrecht der Völker" zn 
behandeln 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

491151 lDtemaI10llllles Jahr der Jugend 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/103 vom 
14. Dezember 1990 und 4718S vom 16. J'lemmber 1992 sowie 
ihre anderen einscblägigen Resolutionen, 

im HlnblJck darauf, daß es 1995 fUnfzig labre her sein wird, 
seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, 
und fUnfzig labre seit der GrIIndong der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehung, Wissenschaft und Koltnr 
sowie zebn labre seit der Veranstaltong des Internationalen 
lahres der lugend und daß 1995 der We1tgipfel fIIr sozia1e 
Entwicklong ond die Vierte Weltfrauenkonfer Mallnahmen 
fIIr Gleicbberechtigung, Entwicklong und Frieden abgehalten 
werden, 




